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Amtsblatt 

für die Stadtteile Korschenbroich, Kleinenbroich, Glehn, Liedberg und Pesch 
 

 Nr. 1 Jahrgang 10  31. Januar 2019 
 

Amtliche Bekanntmachungen: 
 

Jagdgenossenschaft Liedberg 
 
Einladung zur Genossenschaftsversammlung 2019 

 
 

Am Donnerstag, den 21.02.2019 um 20.00 Uhr findet im Gasthaus Stappen,  
Steinhausen 39, 41352 Korschenbroich – Steinhausen, die diesjährige 
Genossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft Liedberg statt. Die  
Jagdgenossen werden zu dieser Versammlung hiermit eingeladen. Jeder  
Jagdgenosse kann sich durch eine andere volljährige Person vertreten lassen.  
Ein Bevollmächtigter kann jedoch höchstens 3 Jagdgenossen vertreten. Die  
schriftliche Vollmacht ist vor Beginn der Versammlung vorzulegen. 
 
 
Tagesordnung: 
 
1.) Bericht über die Rechnungslegung 2018 
2.) Rechnungsprüfungsbericht 
3.) Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers 
4.) Verteilung der Jagdpacht 2019 
5.) Haushaltsplan 2019 
6.) Wahl von Kassenprüfern 
7.) Verschiedenes 
 

 
Korschenbroich, den 24.01.2019 
Jagdgenossenschaft Liedberg 
 
Thomas Willemsen 
Jagdvorsteher 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 
BEZIRKSREGIERUNG KÖLN  50670 Köln, den 14.01.2019 
Dezernat 33 - Ländliche Entwicklung, Bodenordnung -  Zeughausstraße 2-10 
Flurbereinigung Wanlo-Kaulhausen  Tel.: 0221/147-2033 
Az.:–  33.44 - 51506 –    

 
 

LADUNG 
zur Bekanntgabe der Wertermittlung 

 
 
I. Offenlegung der Ergebnisse der Wertermittlung 

Die Nachweise über die Ergebnisse der Wertermittlung für die im Flurbereinigungsgebiet Wanlo-
Kaulhausen, Stadt Erkelenz (Kreis Heinsberg), Gemeinde Jüchen (Rhein-Kreis-Neuss) sowie der 
kreisfreien Stadt Mönchengladbach liegenden Grundstücke werden für die Beteiligten gemäß § 
32 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), zur Einsichtnahme ausgelegt  

am Montag, dem 25.02.2019 

in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 

und am Dienstag, dem 26.02.2019 

in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 

im Jugendheim Kuckum 

In Kuckum 62, 41812 Erkelenz-Kuckum 

An diesen Tagen stehen Bedienstete des Dezernates 33 der Bezirksregierung Köln 
(Flurbereinigungsbehörde) zur Erteilung von Auskünften zur Verfügung. 

Beteiligte am Flurbereinigungsverfahren sind gemäß § 10 Nr. 1 FlurbG als Teilnehmer die 
Eigentümer und Erbbauberechtigten der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke 
und die Nebenbeteiligten gemäß § 10 Nr. 2 FlurbG. 

Gemäß § 10 Nr. 2 FlurbG zählen zu den Nebenbeteiligten des Flurbereinigungsverfahrens: 

 Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstücke vom 
Flurbereinigungsverfahren betroffen werden; 

 andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für gemeinschaftliche oder 
öffentliche Anlagen erhalten (§§ 39 und 40) oder deren Grenzen geändert werden (§ 58 Abs. 
2); 

 Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurbereinigungsgebiet räumlich 
zusammenhängt und dieses beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird; 

 Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken  
oder von Rechten an solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz oder 
zur Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstücke 
beschränken; 

 Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 bis zum Eintritt des neuen 
Rechtszustandes (§ 61 Satz 2); 

 Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken, denen ein 
Beitrag zu den Unterhaltungs- oder Ausführungskosten auferlegt wird (§ 42 Abs. 3 und  
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§ 106) oder die zur Errichtung fester Grenzzeichen an der Grenze des 
Flurbereinigungsgebietes mitzuwirken haben (§ 56). 
 

II. Anhörungstermin zu den Wertermittlungsergebnissen 

Zur Erläuterung der Wertermittlungsergebnisse und zur Anhörung der Beteiligten zu diesen 
Ergebnissen gemäß § 32 FlurbG findet für alle Beteiligten gemeinsam ein Anhörungstermin  

 
am Dienstag, dem 26.02.2019 um 14.00 Uhr 

im Jugendheim Kuckum 

In Kuckum 62, 41812 Erkelenz-Kuckum 
 

statt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass in diesem Termin nur allgemeine Erläuterungen zur Wert-
ermittlung und keine Auskünfte über die Bewertung einzelner Grundstücke mehr gegeben 
werden können. Hierfür sind die unter I. aufgeführten Offenlegungstermine vorgesehen. 

Im Anhörungstermin können Einwendungen gegen die Ergebnisse der Wertermittlung erhoben 
werden. Es besteht auch die Möglichkeit, Einwendungen bis spätestens 27.03.2019 schriftlich 
der Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 50606 Köln, unter Angabe des Aktenzeichens 33.44 – 5 
15 06 - und Ihrer Ordnungsnummer (Ordn.-Nr.) einzureichen. 
 
Wer mit den Ergebnissen der Wertermittlung einverstanden ist, braucht diesen Anhörungstermin 
nicht wahrzunehmen. 
 
Im Auftrag 
gez. 
 
Rosenberg 
RVD‘in 
 
Den Inhalt der o. a. Bekanntmachung finden Sie ebenfalls auf der Internet-Seite der 
Bezirksregierung Köln unter: 
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/index.html 
 
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Flurbereinigungsverfahren finden 
Sie unter: 
https://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhi
nweise.pdf  
 

http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf
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Geschäfts-Nr.: 

GL-664-33 

Bitte bei allen 

Schreiben 

angeben! 

 

 
 
Amtsgericht  Neuss 

Bekanntmachung 

 
 

Wolfgang Neiden aus Korschenbroich hat am 13.09.2018 für die Erbengemeinschaft 

Elisabeth Agnes Schneider beantragt, für das bisher nicht gebuchte, in der Gemarkung Glehn 

liegende Grundstück 

Glehn Flur 18 Flurstück 372 

 

das Grundbuch anzulegen und die Antragsteller als Eigentümer einzutragen. 

Dem Antrag wird entsprochen, wenn nicht Einwendungen Berechtigter innerhalb einer Frist 

von einem Monat - vom Tage der Veröffentlichung an gerechnet - beim Amtsgericht Neuss, 

Breite Straße 48, 41460 Neuss, angemeldet und glaubhaft gemacht werden. Anderenfalls 

kann Ihr Recht bei der Anlegung nicht berücksichtigt werden. 

 
 

Neuss, 14.12.2018 

Amtsgericht  

 

Gollan 

Rechtspfleger 
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Amtliche Bekanntmachung 

 
über bestehende Widerspruchsrechte bei der Erteilung von Melderegisterauskünften und 
Datenübermittlungen  
 
Unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Regelungen werden von der Stadt Korschenbroich 
als Meldebehörde Melderegisterauskünfte und Datenübermittlungen über personenbezogene 
Daten aus dem Melderegister erteilt bzw. durchgeführt.  
 
Rechtsgrundlagen hierfür sind seit dem 01.11.2015 verschiedene Regelungen des 
Bundesmeldegesetzes, die dazugehörigen Bundes- und Landesverordnungen, das Meldegesetz 
NRW sowie weitere Spezialgesetze.  
 
Für einen Teil dieser gesetzlich vorgesehenen Melderegisterauskünfte bzw. 
Datenübermittlungen besteht die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. Ein etwaiger 
Widerspruch bleibt dann bis zu dessen Widerruf im Melderegister der Stadt Korschenbroich, 
sofern keine gesetzlichen Löschfristen bestehen.  
 
Die Stadt Korschenbroich informiert daher nachfolgend über die bestehenden 
Widerspruchsrechte bei folgenden Melderegisterauskünften bzw. Datenübermittlungen:  
 
1. Melderegisterauskünfte und Datenübermittlungen an Parteien, Wählergruppen und andere 

Träger von Wahlvorschlägen: 
 

Im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene 
in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten besteht die Möglichkeit, 
an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen 
Melderegisterauskünfte zu erteilen und Datenübermittlungen zu tätigen.  
 
Hierzu gehören auch Abstimmungen im Zusammenhang mit Volksbegehren, 
Volksentscheiden sowie Bürgerentscheiden.  

 
Der Erteilung von Melderegisterauskünften und der Datenübermittlung kann widersprochen 
werden. 
 
Rechtsgrundlagen sind der § 50 Abs. 1 und 5 des Bundesmeldegesetzes (BMG) sowie § 8 
des Meldegesetzes Nordrhein-Westfalen (MG NRW). 
 
Hinweise:  
 
Der Widerspruch kann nur bei der Meldebehörde eingelegt werden, bei der der alleinige 
Wohnsitz oder der Hauptwohnsitz (bei mehreren Wohnungen) besteht. Widersprüche, die 
nach früherer Rechtslage eingetragen wurden, behalten ihre Gültigkeit.  

 
2. Melderegisterauskünfte und Datenübermittlungen an Mandatsträger, Presse oder 

Rundfunk über Alters- oder Ehejubiläen: 
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Der Erteilung von Melderegisterauskünften und der Datenübermittlung kann widersprochen 
werden. 
 
Rechtsgrundlage ist der § 50 Abs. 2 und 5 BMG  
 
Hinweise:  
 
Der Widerspruch gilt im Hinblick auf Ehejubiläen auch für den anderen Ehegatten / 
Lebenspartner und ist bei allen Meldebehörden einzulegen, in deren Zuständigkeitsbereich 
sie mit einer Wohnung (bei mehreren Wohnungen) gemeldet sind.  

 
3. Melderegisterauskünfte und Datenübermittlungen an Adressbuchverlage zur Herstellung 

von Adressenverzeichnissen in Buchform: 
 

Der Erteilung von Melderegisterauskünften und der Datenübermittlung kann widersprochen 
werden. 
 
Rechtsgrundlage ist der § 50 Abs. 3 und 5 BMG. 
 
Hinweise:  
 
Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden einzulegen, in deren Zuständigkeitsbereich Sie 
mit einer Wohnung (bei mehreren Wohnungen) gemeldet sind. 

  
4. Datenübermittlungen an das Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr: 
 

Die Datenübermittlung erfolgt bis 31.3. eines Jahres über Personen, die im nächsten Jahr 
volljährig werden und die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.  
 
Der Datenübermittlung kann widersprochen werden. 
 
Rechtsgrundlage ist der § 58 c Abs. 1 des Soldatengesetzes (SG) i. V. m. § 36 Abs. 2 BMG. 
  
Hinweise:  
 
Der Widerspruch kann nur bei der Meldebehörde eingelegt werden, bei der der alleinige 
Wohnsitz oder der Hauptwohnsitz (bei mehreren Wohnungen) besteht. Ein etwaiger 
Widerspruch wird mit Vollendung des 18. Lebensjahres automatisch gelöscht. 
Widersprüche, die nach früherer Rechtslage eingetragen wurden, behalten ihre Gültigkeit.  

 
5. Übermittlung von Daten der Familienangehörigen von Mitgliedern einer öffentlich-

rechtlichen Religionsgesellschaft, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft angehören: 

 
Der Datenübermittlung kann widersprochen werden. 

 
Das Widerspruchsrecht gilt nicht, sofern die Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts 
der jeweiligen öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft übermittelt werden.  
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Rechtsgrundlage ist der § 42 Abs. 1 bis 3 BMG. 
 
Familienangehörige im Sinne des § 42 Abs. 1 bis 3 BMG  sind der Ehegatte oder 
Lebenspartner, minderjährige Kinder und die Eltern von minderjährigen Kindern.  
 
Hinweise:  
 
Der Widerspruch kann nur bei der Meldebehörde eingelegt werden, bei der der alleinige 
Wohnsitz oder der Hauptwohnsitz (bei mehreren Wohnungen) besteht.  
Widersprüche, die nach früherer Rechtslage eingetragen wurden, behalten ihre Gültigkeit.  

 
Form des Widerspruchs: 
 
Widersprüche sind formlos an das Bürgerbüro Korschenbroich, Sebastianusstraße 1,  
41352 Korschenbroich, zu richten bzw. können dort bei persönlicher Vorsprache aufgenommen 
werden.  
 
Korschenbroich, den 7.2.2019 
 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
 
M. Venten 
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1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Nr. 20/42 "Westlich Dietrich-Bonhoeffer-
Straße" im Stadtteil Kleinenbroich 
hier:   - Offenlagebeschluss 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege der Stadt Korschenbroich hat 
in seiner Sitzung am 29.01.2019 die Öffentlichkeitsbeteiligung für die 1. vereinfachte Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 20/42 "Westlich Dietrich-Bonhoeffer-Straße" beschlossen. 
 

 
 
Die Abgrenzung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist im vorstehenden  
Kartenausschnitt durch einen roten unterbrochenen Strich gekennzeichnet. Allgemeines 
Planungsziel ist die Anpassung der Festsetzungen zur besseren Bebaubarkeit und zur Sicherung 
der gestalterischen Absicht. 
 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung findet statt in der Zeit  
 

vom 08.02. 2019 bis einschließlich 11.03.2019 
 

im Amt für Stadtentwicklung, Planung und Bauordnung der Stadt Korschenbroich, Rathaus Don-
Bosco-Straße 6, 1. Etage, Flur vor Zimmer OG.29. 
Der Öffentlichkeit wird dabei allgemein Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.  
Zudem sind die Unterlagen im Internet einzusehen unter  
 

http://www.korschenbroich.de/buergerservice/Bauleitplanung_Offenlagen.php 

http://www.korschenbroich.de/buergerservice/Bauleitplanung_Offenlagen.php
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Stellungnahmen zum Entwurf können bis zum Ende der Auslegungsfrist schriftlich oder zur 
Niederschrift abgegeben werden. Verspätete Stellungnahmen können nach § 4a Abs. 6 
Baugesetzbuch bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.  
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch aufgestellt. 
Gemäß § 13a Abs. 3 Ziffer 1 Baugesetzbuch wird darauf hingewiesen, dass im beschleunigten 
Verfahren von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Baubesetzbuch abgesehen wird. 
Auf eine frühzeitige Unterrichtung und Erörterung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch wird 
verzichtet. Die Öffentlichkeit kann sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
wesentlichen Auswirkungen der Planung ab sofort im Amt für Stadtentwicklung, Planung und 
Bauordnung unterrichten und im Rahmen der Offenlage äußern. 
Bei Rückfragen zu den offen liegenden Planunterlagen geben die zuständigen 
Sachbearbeiterinnen -Zimmer OG.19, OG.21 und OG.22 - gerne Auskunft. 
 
Allgemeine Öffnungszeiten sind: 
Montags bis freitags  von   8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und zusätzlich donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Die Pläne sind außerdem außerhalb der Öffnungszeiten nach vorheriger Terminabsprache 
einsehbar. 
 
Korschenbroich, den 29.01.2019 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
gez. 
 
Hoffmans 
Amtsleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bebauungsplan Nr. 40/27 „Schelsener Straße“ im Stadtteil Steinhausen 
hier:  Aufstellungsbeschluss 
      
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege der Stadt Korschenbroich hat 
in seiner Sitzung am 29.01.2019 folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege beschließt gem. § 2 Abs.1  
Baugesetzbuch in der aktuellen Fassung, den Bebauungsplan Nr. 40/27 „Schelsener Straße“ 
aufzustellen.“ 
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch ortsüblich bekannt gemacht. 
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Die Abgrenzung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist im vorstehenden  

Kartenausschnitt durch einen schwarzen unterbrochenen Strich gekennzeichnet. Allgemeines 

Planungsziel ist die Erweiterung der Wohnbaufläche für den Ortsteil Steinhausen.  

 
Korschenbroich, den 29.01.2019 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
 
M. Venten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 10/9 „An der Sandkuhle“ im Stadtteil Korschenbroich  
hier:  Aufstellungsbeschluss und Öffentlichkeitsbeteiligung 
      
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege der Stadt Korschenbroich hat 
in seiner Sitzung am 29.01.2019 folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege beschließt gem. § 2 Abs. 1 
Baugesetzbuch in der aktuellen Fassung, die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 10/9 „An der 
Sandkuhle“ im beschleunigten Verfahren aufzustellen.“ 
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch ortsüblich bekannt gemacht. 
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Die Abgrenzung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist im vorstehenden  

Kartenausschnitt durch einen schwarzen unterbrochenen Strich gekennzeichnet. Allgemeines 

Planungsziel ist die Anpassung der Festsetzungen der Bebauungspläne für den Ortskern 

Korschenbroichs.  

 

Die Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung wurde ebenfalls im Fachausschuss am 

29.01.2019 beschlossen und findet statt in der Zeit  

vom 08.02. 2019 bis einschließlich 11.03.2019 

im Amt für Stadtentwicklung, Planung und Bauordnung der Stadt Korschenbroich, Rathaus 

Don-Bosco-Straße 6, 1. Etage, Flur vor Zimmer OG.29. 

Der Öffentlichkeit wird dabei allgemein Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.  

Zudem sind die Unterlagen im Internet einzusehen unter  

http://www.korschenbroich.de/buergerservice/Bauleitplanung_Offenlagen.php  

 

Stellungnahmen zum Entwurf können bis zum Ende der Auslegungsfrist schriftlich oder zur 

Niederschrift abgegeben werden. Verspätete Stellungnahmen können nach § 4a Abs. 6 

Baugesetzbuch bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.  

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch aufgestellt. 

Gemäß § 13a Abs. 3 Ziffer 1 Baugesetzbuch wird darauf hingewiesen, dass im beschleunigten 

Verfahren von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Baubesetzbuch abgesehen wird. 

http://www.korschenbroich.de/buergerservice/Bauleitplanung_Offenlagen.php
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Auf eine frühzeitige Unterrichtung und Erörterung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch wird 

verzichtet. Die Öffentlichkeit kann sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 

wesentlichen Auswirkungen der Planung ab sofort im Amt für Stadtentwicklung, Planung und 

Bauordnung unterrichten und im Rahmen der Offenlage äußern. 

Bei Rückfragen zu den offen liegenden Planunterlagen geben die zuständigen 

Sachbearbeiterinnen -Zimmer OG.19, OG.21 und OG.22 - gerne Auskunft. 

 
Allgemeine Öffnungszeiten sind: 
Montags bis freitags  von   8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und zusätzlich donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Die Pläne sind außerdem außerhalb der Öffnungszeiten nach vorheriger Terminabsprache 
einsehbar. 
 
Korschenbroich, den 29.01.2019 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
 
M. Venten 
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Öffentliche Ausschreibung; Bekanntmachung gem. § 28 UVgO 
 

a) Öffentlicher Auftraggeber: Stadt Korschenbroich, Der Bürgermeister, 
Sebastianusstr. 1, 41352 Korschenbroich 
 

b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, UVgO 
Vergabeverfahren 07/2019 
 

c) Form der Angebote Die Angebote sind in Schriftform oder elektronisch in Textform einzureichen. 
Weiteres ergibt sich aus den Vergabeunterlagen. 
 

d) Art und Umfang der Leistung: Beschaffung eines Kompaktschleppers mit Anbaugeräten für die Sportplatzpflege 
 

e) Ort der Ausführung: Korschenbroich, Waldstadion 
 

f) Aufteilung in Lose: 
 

 nein 
 

g) Nebenangebote zugelassen:  nein 
 

h) Frist für die Ausführung: 01.04.2019 
 

i) Anforderung der Vergabeunterlagen: Die Anforderung der Vergabeunterlagen in Papierform wird nicht angeboten. 

Die Vergabeunterlagen können kostenfrei in elektronischer Form über die 

Internetplattform 

http://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/company/welcome.do 

abgerufen werden (VergabeNr.  07/2019). 

Informationen erteilt: 

Stadt Korschenbroich, Zentrale Submissionsstelle (Herr Zünkler), 

Sebastianusstr. 1, Zimmer 115, 41352 Korschenbroich,                        

KarlJosef.Zuenkler @korschenbroich.de,  

Tel. 02161/613-252, Fax: 02161/613-299 

Die Angebote sind ausschließlich schriftlich einzureichen. 

 
j) Entgelt für die Vergabeunterlagen: 

 
entfällt, siehe Buchstabe i) 

 
k) Datum, Uhrzeit und Ort der Angebotseröffnung: 12.02.2019, 11.00 Uhr  

Stadt Korschenbroich, Zentrale Submissionsstelle, Sebastianusstraße 1,          
Zimmer 115, 41352 Korschenbroich 
 

l) geforderte Sicherheiten:   keine 
 

m) Zahlungsbedingungen Gem. VOL/B und den Zusätzlichen Vertragsbedingungen der Stadt 
Korschenbroich für die Ausführung von Leistungen 
 

n) Geforderte Eignungsnachweise Mit dem Angebot sind vorzulegen:  
 Eigenerklärung zur Eignung nach §§ 35 UVgO 
 sonstige, auftragsbezogene Nachweise 

 
o) Zuschlagskriterien Preis 

 
p) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 08.03.2019 

 
q) Nachprüfung behaupteter Verstöße: Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss, Lindenstr. 4, 41515 Grevenbroich 

 
r) Anwendung des Tariftreue- und Vergabegesetzes des 

Landes Nordrhein-Westfalen (TVgG – NRW) 
Einhaltung von Vorgaben nach dem TVgG NRW (bei Dienstleistungsaufträgen) 
 

 Besondere Vertragsbedingungen des Landes Nordrhein-Westfalen    
      zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein- Westfalen     
      (BVB Tariftreue- und Vergabegesetz NRW) 
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Nachruf 
  

  

Die Stadt Korschenbroich nimmt Abschied und gibt zur Kenntnis, dass  
  

das ehemalige Ratsmitglied und Schiedsmann Josef Bongartz, 

der ehemalige Mitarbeiter Heinz-Walter Trümper, 

das ehemalige Ratsmitglied Peter Drüll, 

der ehemalige Mitarbeiter Josef Ketelaers, 

die ehemalige Mitarbeiterin Birgit Boß, 

der ehemalige Schiedsmann Baldur Wenger, 

der ehemalige Mitarbeiter Hubert Gerigk, 

der ehemalige Mitarbeiter Peter Funken und 

der ehemalige Mitarbeiter Anton Schmitz 

  
  

im Jahr 2018 verstorben sind. 
  

Bürgerschaft, Rat und Verwaltung werden das Andenken der Verstorbenen in Ehren 

halten. 

  
  

Stadt Korschenbroich 

  

         Marc Venten         Wolfgang Schmitz 

                   Bürgermeister       Personalratsvorsitzender  



Amtsblatt der Stadt Korschenbroich vom 31.01.2019 
 

17 

Informationen: 
 
 

 
 
 

Einsatz von Trägern für das Bestattungswesen der Stadt Korschenbroich 
 
Der Eigenbetrieb Stadtpflege sucht ab sofort Träger für den Einsatz bei Bestattungen auf den 
städtischen Friedhöfen. 
 
Je Trägereinsatz werden 16,50 € vergütet. 
Die Abrechnung erfolgt auf der Basis für geringfügig Beschäftigte. 
 
Interessenten werden gebeten, sich beim Eigenbetrieb Stadtpflege telefonisch unter Tel.: 0 21 82 / 
5702-160 zu melden. 
 
Öffnungszeiten sind: 
 
montags – freitags  8.30 Uhr bis 12.30 Uhr    und zusätzlich 
donnerstags  14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das nächste Amtsblatt wird voraussichtlich am Donnerstag, 07. Februar 2019 erscheinen 
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Ihre wichtigsten 
Telefonnummern 

112 
bei Notarzt, Krankenwagen, 
Unfall, Feuer, Hilfeleistung 

 
bei sonstigen wichtigen Anliegen 

außerhalb der Dienstzeit der 
Stadtverwaltung 

0 21 61 / 6 47 47 
Tag und Nacht besetzt! 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst der  
niedergelassenen Ärzte im Stadtgebiet 
Korschenbroich regionale 
Rufnummer: 0180 / 5 04 41 00 
Die Arztnotrufzentrale ist zu folgenden Zeiten  
unter der o. g. Rufnummer erreichbar: 
Mo., Di., Do.: 19.00 bis 8.00 Uhr  
 des nächsten Tages 
Mi.: 13.00 bis 8.00 Uhr  
 des nächsten Tages 
Fr.: 14.00 bis 8.00 Uhr  
 des nächsten Tages 
Sa., So. und Feiertage  24 Stunden 
 

Notfalldienst  
Augen-, Hals-, Nasen-, Ohrenarzt  
Arztnotrufzentrale Neuss  
Telefon 0180 / 5 04 41 00 
 

Zusätzlich: Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
deutschlandweit Telefon 116 117 
Die Rufnummer ist aus den Fest- und 
Mobilfunknetzen kostenfrei erreichbar. 
 

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst  kann unter 
folgender Rufnummer 
erfragt werden: 0180 / 5 98 67 00 
 

Infoservice der Apothekenkammer Nordrhein 
Notdienst-Hotline Apotheken  
Telefon 0800 / 00 22 8 33 
 

Notrufe der Polizei 
Polizeiwache Korschenbroich:  
Telefon 02131/300-21611 
 

nach Dienstschluss 
Polizeiinspektion Kaarst  
Telefon 02131/300-21711 
 

in dringenden Fällen:  Telefon 110 

 

Die für Korschenbroich zuständigen 
Versorgungsträger sind im Störungsfall unter 
folgenden Rufnummern zu erreichen:  

Strom 
Für alle Netz- und Netzanschlussfragen sind 
die Mitarbeiter der NEW Netz GmbH in Geilenkirchen 
unter 02451/6 24 30 40 oder per Mail an 
hausanschluss@new-netzgmbh.de zu erreichen. Für 
auftretende Stromstörungen gibt es ab sofort den 24-
Stunden-Service unter der Notrufnummer 0800/6 88 
10 02. 
 

Wasser 
Für die Stadtteile Korschenbroich, Pesch, Herrenshoff 
und Neersbroich 
NEW’ AG Niederrhein Energie und Wasser Telefon: 
0800/6 88 10 03 
 

Für die Stadtteile Kleinenbroich, Glehn, 
Liedberg,Steinforth-Rubbelrath  
Kreiswerke Grevenbroich GmbH  
Telefon: 02182/1 72 68 
 

Gas 
Gesamt-Korschenbroich 
NEW’ AG Niederrhein Energie und Wasser 
Telefon: 0800/6 88 10 01 
 

Abwasser 
Rufbereitschaft zur Behebung von Stör-fällen am 
Kanalnetz und an den Haus-pumpstationen des 
Städtischen Abwasserbetriebes (SAB) 
 
Der für Korschenbroich zuständige Städt. 
Abwasserbetrieb ist im Störungsfall erreichbar 

Mo. – Mi. 8.30 – 16.00 Uhr 
Do. 8.30 – 18.00 Uhr 
Frei. 8.30 – 12.00 Uhr 
und zwar unter folgender Telefonnummer 
0 21 82 / 5702-330 . 
Außerdem ist der Abwasserbetrieb unter folgender 
Bereitschaftsnummer zu erreichen  
(24 h-Störungsnotruf) 01 51 / 17 15 66 60. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hausanschluss@new-netzgmbh.de
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D E R  B Ü R G E R M E I S T E R 
 
Hauptsitz der Verwaltung und  
Sitz des Bürgermeisters   Zentrale Erreichbarkeiten  Allgemeine Öffnungszeiten 

 
Sebastianusstraße 1   Telefon: 0 21 61 / 613-0  Mo. –Fr.:   8:30 - 12:00 Uhr 
41352 Korschenbroich   Fax:  0 21 61 / 613-108  Do. zus.: 14:00 - 18:00 Uhr 
Postfach 11 63    E-mail: stadt@korschenbroich.de Öffnungszeiten Bürgerbüro: 
41335 Korschenbroich   Internet: www.korschenbroich.de siehe Internet 
 
 
Aufgabenbereich       Rathaus/Gebäude    
 

Verwaltungsführung 
Bürgermeister Marc Venten      Sebastianusstraße 1 
Beigeordneter Stadtkämmerer Thomas Dückers    Sebastianusstraße 1 
Beigeordneter Georg Onkelbach     Don-Bosco-Straße 6 
 

Bürgerbüro (Telefon: 0 21 61 / 613-160)    Sebastianusstraße 1 
mit Aufgaben aus den Bereichen Einwohnermeldewesen, 
Ausländerwesen, Ordnung, Steuern, Abfallwirtschaft, 
Kultur, Soziales u.a. 
Beratung der Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss e.V.    Sebastianusstraße 1 
 

Zentrale Dienste       Sebastianusstraße 1 
Organisation, Informationstechnologie 
Antikorruption 
 

Referat des Bürgermeisters      Sebastianusstraße 1 
Büro des Bürgermeisters 
Rats- und Öffentlichkeitsarbeit 
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing 
 

Gleichstellungsbeauftragte      Sebastianusstraße 1 
 

Finanzen        Sebastianusstraße 1 
Haushalt, Controlling, Finanzbuchhaltung 
Steuern, Abgaben und Beiträge 
 

Örtliche Rechnungsprüfung      übertragen an den  
Rhein-Kreis-Neuss 
 

Zentrale Submissionsstelle      Sebastianusstraße 1 
       
Bildung, Erziehung, Kultur und Sport     Don-Bosco-Straße 6 
Schulen, Kindertageseinrichtungen 
Kultur, Sport 
Kreisjugendmusikschule 
 

Stadtarchiv       Don-Bosco-Straße 6 
 
 

Recht / jur. Sachbearbeitung      Regentenstraße 1 
 

Ordnung und Feuerschutz      Sebastianusstraße 1 
 

Standesamt       Regentenstraße 1 
 

Personal        Regentenstraße 1 
 

Soziales, Seniorenbeauftragte     Regentenstraße 1 
Sozialversicherungsangelegenheiten 
Wohnungswesen       Regentenstraße 1 
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Gebäudemanagement      Don-Bosco-Straße 6 
Umwelt einschl. Abfallwirtschaft 
 

Tiefbau        Don-Bosco-Straße 6 
Grünflächen 
Straßenverkehrsangelegenheiten 
 

Stadtentwicklung, Bau und Planung     Don-Bosco-Straße 6 
Planung und Bauordnung, 
Bauleitplanung, Baulandmanagement, 
Baugenehmigungen, Denkmalschutz 
Naturschutz und Landschaftspflege, Grundwasser 
 

Eigenbetriebe der Stadt Korschenbroich    Wankelstraße 21 (Glehn) 
Städtischer Abwasserbetrieb 
Stadtpflege inkl. Friedhofswesen 
 

Betreuende Einrichtungen        
Jobcenter Rhein-Kreis Neuss      Karl-Arnold-Str. 20, 41462 Neuss 
Schuldnerberatung Diakonisches Werk Neuss    Hannengasse 9 
Sozialpsychiatrischer Dienst Rhein-Kreis Neuss    0 21 31 / 9 28 53 80 
in der Feuerwache Korschenbroich     An der Sandkuhle 5 
Frau Rosalia Fiore ist nach telefonischer Absprache         
freitags von 11.00 bis 14.00 Uhr, Raum 1.04 im 1. OG     
 

Rettungsdienst, Feuerwehr, Hilfeleistung    An der Sandkuhle 5 
Feuerwehreinsatzzentrale      112 oder 
        0 21 61 / 6 47 47 
Polizei        An der Sandkuhle 1 
Polizeiwache Korschenbroich,     0 21 31 / 300-21611 
Nach Dienstschluss: Polizeiinspektion Kaarst    0 21 31 / 300-21711 
In dringenden Fällen      110 
 

Sprechstunden 
 

● des Bürgermeisters Marc Venten 
Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich 
alle 2 Wochen (genauer Termin s. bitte Internet) 
Donnerstag 16.00 - 17.30 Uhr 

● der Gleichstellungsbeauftragten Nora Osmani 
 Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich 
 alle 4 Wochen (genauer Termin s. bitte Internet) 

Donnerstag 15.30 - 17.00 Uhr 

 der Seniorenbeauftragten Petra Köhnen 
   Regentenstraße 1, 41352 Korschenbroich 
  zu den allgemeinen Öffnungszeiten der Verwaltung 
  Kleinenbroich, Familienzentrum Josef-Thory-Straße 
  Jeden dritten Mittwoch im Monat 
  12.30 – 14.00 Uhr 
  Glehn, Familienzentrum Am Kerper Weiher  
  Jeden dritten Mittwoch im Monat 
  14.30 – 16.00 Uhr 
● der Behindertenbeauftragten Angela Stein-Ulrich        behindertenbeauftragte@korschenbroich.de 
 Sprechzeit im Bürgerbüro, Sebastianusstraße 1             0 21 61 / 613 - 248 
 Jeden ersten Mittwoch im Monat      
 10.30 – 12.00 Uhr 
  Sprechzeit in Kleinenbroich, Familienzentrum Josef-Thory-Straße    
 Jeden ersten Mittwoch im Monat 
 12.30 - 14.00 Uhr 

Sprechzeit in Glehn, Familienzentrum Am Kerper Weiher    
Jeden ersten Mittwoch im Monat     
14.30 - 16.00 Uhr 

● der Volkshochschule Kaarst-Korschenbroich 
 Am Schulzentrum 18, 41564 Kaarst    0 21 31 / 9639 – 45 

Termine nach Vereinbarung 
„Amtsblatt der Stadt Korschenbroich“ In den Rathäusern liegt das Amtsblatt kostenlos aus. Es besteht die 
Herausgeber: Möglichkeit, das Amtsblatt für einen Betrag von 12,80 Euro/Jahr zu 
Stadt Korschenbroich, Der Bürgermeister, abonnieren. Einmalbezug gegen Erstattung von 0,70 € ist möglich. 
Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich Im Internetauftritt der Stadt Korschenbroich www.korschenbroich.de 
Tel.: 0 21 61/613-0 ist das Amtsblatt eingestellt. Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf. 


